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Einführung 

Am 15. April 1994 wurden im marokkanischen Marrakesch die in mehr als sie-
ben Jahre andauernden Verhandlungen erzielten Ergebnisse der sogenannten Uru-
guay-Runde des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (General Agreement 
on Tariffs and Trade, GATT) von 111 Ländern unterzeichnet. Damit wurde die be-
stehende Welthandelsordnung entscheidend umgestaltet: das bislang nur proviso-
risch angewandte GATT-Abkommen aus dem Jahre 1947 wurde modifiziert und 
als "GATT 1994" in den Rahmen einer neu geschaffenen internationalen Organi-
sation, der sogenannten Welthandelsorganisation I, überführt. 

Neben dem GATT 1994 erhielt die Welthandelsordnung zwei neue Hauptsäulen 
zusätzlich zu den bereits bestehenden Regelungen über den Warenhandel, die glei-
chermaßen unter das "Dach" der WTO aufgenommen wurden: das Abkommen 
über den Schutz geistigen Eigentums "TRIPs"2 und das Abkommen betreffend den 
Handel mit Dienstleistungen, das "GATS".3 

Gegen Ende der Verhandlungen zum Dienstleistungsabkommen ergaben sich 
Schwierigkeiten insbesondere bezüglich der Behandlung der sogenannten audiovi-
suellen Medien, das sind kurz gesagt alle Medienangebote, die den Konsumenten 
gleichzeitig optisch und akustisch ansprechen, also Funk und Fernsehen sowie Ki-
no und Video, aber auch sogenannte "neue" Dienste, wie Multimedia oder interak-
tives Fernsehen. Denn vor allem die USA und Japan einerseits sowie Frankreich 
und Spanien andererseits konnten sich nicht über den Status dieses Komplexes 
einigen: Zwar stimmte man darin überein, daß jedenfalls die meisten audiovisuel-
len Dienste als Dienstleistung grundsätzlich Gegenstand des GATS werden sollten, 
jedoch war man insbesondere in Anbetracht der Bereiche Rundfunk und Fernsehen 
uneins über die genaue Ausgestaltung der Regelungen. 

Während besonders die USA und Japan eine uneingeschränkte Einbeziehung 
und damit größtmögliche Sende- und Empfangsfreiheit forderten, strebten letztere 
zum Schutz ihrer "kulturellen Identität" eine "kulturelle Ausnahmeregelung" da-

I eng!. "World Trade Organisation", abgek. "WTO". 
2 "Trade Related Aspects of Intellectual Property", abgek. "TRIPs", abgedruckt in: 

UFITA Bd.127 (1995),133 - 156. 
3 "General Agreement on Trade in Services", abgek. "GATS", Text in: ILM 33 (1994), 

46 -77. 

2 Baumann 



18 Einführung 

hingehend an, daß z. B. Sende-Quotenregelungen zugunsten heimischer Produk-
tionen zulässig sein sollten. Aufgrund der großen Differenzen konnte eine Eini-
gung nicht erzielt werden. Es besteht jedoch auf beiden Seiten weiterhin das Inter-
esse an einem Abschluß. 

Um einen Überblick über den Gesamtzusammenhang zu gewinnen, werden im 
folgenden ersten Teil der Arbeit zunächst die Grundsätze und die Entwicklung der 
Welthandelsordnung seit der Einrichtung des GATT im Jahre 1948 beschrieben. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf Inhalt und Struktur der neuen WTO 
sowie des neuen Dienstleistungsabkommens GA TS gerichtet. 

Der zweite Teil der Abhandlung dient dann der Beantwortung der Frage, auf 
welche Weise die Audiovision zum einen vor, hauptsächlich aber nach Schaffung 
des GATS in das System der Welthandelsordnung einbezogen war bzw. ist. Als 
Vorarbeit dafür erfolgt zunächst eine Beschreibung des Audiovisionsbegriffs. 
Außerdem richtet sich der Blick auf die Verhandlungen der Uruguay-Runde sowie 
auf ihre Ergebnisse speziell betreffend die Audiovision. 

Anschließend wird eine grundsätzliche Problematik aufgegriffen und auf den 
GATS-Rahmen bezogen, die schon aus dem Europarecht bekannt ist, nämlich, ob 
insbesondere der Fernsehsektor überhaupt als Gegenstand eines Wirtschaftsab-
kommens geeignet ist oder ob er als kulturelles Phänomen besser allein der natio-
nalen Regelungsbefugnis unterstehen sollte. Zur Klärung dieser Frage erfolgt ein 
Überblick über den Begriff der Kultur und seine Wandlung im Laufe der Ge-
schichte. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können anschließend verwendet 
werden, um die grundsätzliche Eignung auch des Fernsehsektors als Gegenstand 
eines Wirtschaftsabkommens zu bestimmen. 

Als weitere Grundbedingung für die Einbeziehung der audiovisuellen Medien 
ins GATS muß nachfolgend der Dienstleistungscharakter der Audiovision unter-
sucht werden, wobei sich insbesondere Abgrenzungsprobleme zum Warenbereich 
ergeben können. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Ermittlung eines 
GATS-spezifischen Dienstleistungsbegriffs unter Heranziehung wirtschaftswissen-
schaftlicher und auch europarechtlicher Erkenntnisse. 

Abschließend ist dann noch zu klären, ob wirklich alle konkreten Erscheinungs-
formen der Audiovision zu den eigentlich strittigen Bereichen gehören oder ob 
einige als sogenannte "Basis-Telekommunikation" bereits heute unproblematisch 
ins GATS einbezogen sind. 

Steht auf diese Weise letztlich fest, welche Bereiche der Audiovision überhaupt 
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind, so ist als nächstes die Notwendigkeit 
kultureller Vorbehalte zu prüfen. 

Dazu muß zuerst eine Bestandsaufnahme der aktuellen und vorgeblich kultur-
schützenden Maßnahmen der Europäer erfolgen. Denn diese waren während der 
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Verhandlungen der Uruguay-Runde ein Hauptstreitpunkt und letztlich auch der 
Grund für das Mißlingen der Verhandlungen im Audiovisionssektor. Auf dieser 
Grundlage kann dann im weiteren Verlauf die Untersuchung aufbauen, ob die be-
schriebenen Maßnahmen der Europäer überhaupt gegen die Grundsätze des GATS 
verstoßen, denn anderenfalls wäre die Schaffung von speziellen Kulturschutzklau-
seIn im GATS von vornherein unnötig. 

Sollten die Maßnahmen aber im Widerspruch zu den Grundsätzen des GA TS 
stehen, so geht es im dritten Teil der Untersuchung um die Notwendigkeit, die 
Aussage und die Anwendung von kulturschützenden Elementen im GATS. 

Dazu wiederum muß zuerst ein "Schutz gut" definiert werden, an dem sich even-
tuelle Kulturschutzklauseln messen lassen. Insbesondere von europäischer Seite 
wurde diesbezüglich gern die "europäische kulturelle Identität" ins Feld geführt. 
Die Frage wird also sein, ob dieses Institut als Anknüpfungspunkt für kulturschüt-
zende Maßnahmen geeignet ist oder ob ein anderes Modell praktikabler ist. 

Nach der Ermittlung des Schutzgutes wird die Eignung der Mechanismen des 
Audiovisionsmarktes zur Erhaltung kultureller Strukturen diskutiert. Denn, wenn 
auch ein freier Markt für audiovisuelle Produkte kraft seiner Gesetzinäßigkeiten 
die Sicherung des ermittelten Schutzgutes gewährleistet, sind Eingriffe in Form 
von Schutzklausein entbehrlich. 

Läßt allerdings die Marktlösung kulturell nachteilige Auswirkungen befürchten, 
und sollten sich kulturschützende Elemente auch als grundSätzlich operabel erwei-
sen, so muß nach geeigneten Anknüpfungspunkten für entsprechende Ausnahme-
vorschriften im GATS Ausschau gehalten werden. Da diesbezüglich im GA TI 
bzw. GATS-Bereich nur wenige Erfahrungen vorliegen, bietet sich die Zuhilfenah-
me von Erkenntnissen bei der Auslegung des EGV an - vorausgesetzt allerdings, 
beide Abkommen sind hinreichend vergleichbar. 

Ist es auf diese Weise möglich, einen Vorschlag für eine GA TS-Kulturschutz-
klausel zu entwerfen, so soll dieser schließlich noch auf die schon erwähnten Maß-
nahmen der Europäischen Union angewandt werden. Dabei kann sich erweisen, ob 
selbige nach den hier erarbeiteten Maßstäben rechtmäßig im Sinne des Welthan-
delsabkommens sind. 

Zusammenfassend soll die Arbeit also ein Diskussionsbeitrag zur Einordnung 
der Audiovision im Rahmen des GATS sein und unter Umständen sogar Anregun-
gen für folgende Verhandlungen geben. 
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